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 Präambel 

Wir sind Teil dieser Bewegung,�weil�wir�davon�überzeugt�sind,�
dass�Künstler*innen,�Kreative�und�andere�Kulturtätige�einen�
einzigartigen und transformativen Beitrag leisten – zum Wohl 
von Individuen, zum gesellschaftlichen Fortschritt und zum 
wirtschaftlichen�Wohlstand�auf�der�ganzen�Welt,�auch�durch�
grenzübergreifenden�Austausch.�Wir�glauben,�dass�sich�diese�
transformative Kraft vor allem aus der großen Kraft der 
menschlichen�Kreativität�speist.�Kulturelle�Güter�und�Dienst-
leistungen�haben�zugleich�wirtschaftlichen�und�kulturellen�
Charakter:�Künstler*innen,�Kreative�und�andere�Kulturtätige�
schaffen Einkommen und Beschäftigung – zugleich leisten 
sie einen enormen Beitrag zur Identität, zum Ideenreichtum 
und�zum�Erbe�von�Gemeinschaften�weltweit.

Wir setzen uns für�künstlerische�Freiheit,�faire�Arbeitsbedin-
gungen und eine angemessene und verhältnismäßige Ent-
lohnung�ein.�Daher�wollen�wir�alle�Hürden�abbauen,�die�Künst-
ler*innen, Kreative und andere Kulturtätige daran hindern, ihre 
Kunst�frei�auszuüben�und�ihren�Lebensunterhalt�tragfähig�zu�
verdienen.�Wir�wollen�den�rechtlichen�Status�von�Künstler�*innen, 
Kreativen und anderen Kulturtätigen stärken, unabhängig 
davon, ob diese als Angestellte oder freiberuflich arbeiten, 
unabhängig davon, ob ihr beruflicher Status staatlich anerkannt 
ist, und unabhängig davon, ob sie kommerziell oder nichtkom-
merziell tätig sind. Wir beziehen in unsere Betrachtung auch 
Unternehmer*innen, kleinste, kleine und mittlere Unternehmen, 
Genossenschaften�sowie�Kollektive�ein,�deren�Handeln�im�Ein-
klang mit dieser Charta steht. Unser besonderes Augenmerk 
gilt�gefährdeten�und�marginalisierten�Künstler*innen,�Kreativen 

Die�vorliegende�Fair�Culture�Charta�unterstützt�die�Entste-
hung�und�Stärkung�einer�Bewegung�mit�dem�Ziel,�kultu-
relle�Beziehungen�innerhalb�und�zwischen�Staaten�und�Welt-
regionen fairer zu gestalten. Sie enthält acht Prinzipien zur 
Förderung eines nachhaltigen, fairen und respektvollen Um -
feldes�für�Künstler*innen,�Kreative�und�andere�Kultur�tätige,� 
um�so�die�kulturelle�Vielfalt�weltweit�zu�sichern.�Wir,�die� 
Org anisationen und Einzelpersonen, die diese Charta unter-
zeichnet�haben,�unterstützen�die�Fair�Culture�Bewegung�und� 
sind ihr daher bei getreten. Wir laden andere öffentliche,  
private und zivil gesellschaftliche Organisationen, staatliche 
Stellen�sowie�Einzelpersonen�ein,�die�Charta�ebenfalls�zu�unter-
zeichnen.�Mit�unserer�Unterschrift�verpflichten�wir�uns,�die�
Grundsätze�der�Charta�mit�Leben�zu�füllen�und�ihre�Bekannt-
heit und Umsetzung zu fördern.
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und�anderen�Kulturtätigen,�wobei�wir�auf�fort�bestehende�
systembedingte�Ungleichheiten�und�Ungleich�gewichte�im�
Kulturaustausch auf lokaler, nationaler und  globaler Ebene 
hinweisen.

Diese Charta stützt sich auf geltendes Völkerrecht, insbeson-
dere�auf�die�UNESCO-Empfehlung�über�die�Stellung�des�Künst-
lers�von�1980,�das�UNESCO-Übereinkommen�über�den�Schutz�
und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
von�2005,�die�Allgemeine�Erklärung�der�Menschenrechte,�den�
Internationalen�Pakt�über�wirtschaftliche,�soziale�und�kulturelle�
Rechte, andere einschlägige völkerrechtliche Bestimmungen, 
darunter�Übereinkommen�und�Normen�der�Weltorganisation�für�
geistiges Eigentum und der Internatio nalen Arbeitsorganisation 
(ILO)�sowie�die�UN-Nachhaltigkeits�agenda.

Die Charta stützt sich auch auf bestehende lokale, nationale 
und regionale1�Mechanismen,�einschließlich�Rechtstexten�und�
anderer Formen der politischen Steuerung. Sie stärkt beste-
hende�Mechanismen�durch�neue�Partnerschaften�mit�nicht-
staatlichen Akteuren. Dadurch sollen die versprochenen Vorteile 
dieser�Mechanismen�die�vorgesehenen�Begünstigten�spürbar�
erreichen,�deren�faire�Behandlung�sicherstellen�und�gewährleis-
ten, dass Vereinbarungen, Zusammenarbeit und Beziehungen 
zwischen�Künstler*innen,�Kreativen�und�anderen�Kulturtätigen�
einerseits�und�weiteren�Akteuren�im�Kunst-�und�Kultursystem�
anderseits auf gerechtere Weise ausgestaltet sind.

Diese Charta ist inspiriert von den Erfolgen der „Internationalen 
Charta�des�Fairen�Handels“�der�Fairtrade-Bewegung.�Diese�hat�
gerechtere�Handelsbeziehungen�geschaffen�und�zur�Verbesse-
rung�der�Selbstorganisation�und�Lebensbedingungen�von�
mehr�als�2�Millionen�Menschen�in�der�Landwirtschaft�beigetra-
gen.�Selbstverständlich�erfordert�der�Handel�mit�kulturellen�
Gütern�und�Dienstleistungen�ganz�eigene�Ansätze.�

Diese Charta reagiert auch auf die heute entscheidende Rolle 
des�digitalen�Raums�und�die�jüngst�weit�verbreitete�Verfügbar-
keit�und�rasche�Entwicklung�von�Systemen�der�Künstlichen�
Intelligenz�(KI).�Für�die�Kultur-�und�Kreativbranche�haben�sie�
zugleich�Chancen�und�neue�Herausforderungen:�Dazu�zählen�
immer größere digitale Zugangsunterschiede und unethische 
bzw.�ungerechte�Geschäftsmodelle�manch�digitaler�Platt�formen.

Diese Charta unterstreicht die Bedeutung geistiger Eigentums-
rechte�für�die�Aufrechterhaltung�kreativer�Produktivität�und�
setzt�sich�für�ihren�in�manchen�Zusammenhängen�nötigen�
Schutz ein.

Angesichts bestehender�kontextspezifischer�Schwächen�von�
Kulturpolitik�setzen�sich�alle�Unterzeichnenden�für�die�Ver-
wirklichung�fairer�kultureller�Beziehungen�durch�eine�Politik�
auf�ethischen�Grundlagen�ein,�die�für�Freiheit,�Gerechtigkeit�
und�Fairness�eintritt,�wie�sie�in�dieser�Fair�Culture�Charta�
verankert sind.

1�Anm.�der�deutschen�Übersetzung:�„regional“�bedeutet�hier�auf�Ebene�von�
mehreren�Ländern�eines�Kontinents.
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 Definition Fair Culture�als�Bewegung�will�menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen�für�alle�Künstler*innen,�
Kreative und andere Kulturtätige erreichen.  
 
Fair Culture ruft öffentliche, private und zivil-
gesellschaftliche�Einrichtungen�sowie�Verbrau-
cher*innen�und�Publikum�auf,�sich�für�bessere�
Bedingungen im Kunst- und Kultursektor auf 
lokaler, nationaler, regionaler und globaler  Ebene 
einzusetzen.  
 
Fair Culture�will�kulturelle�und�kreative�Initiati-
ven nachhaltiger machen, die Achtung der 
�kulturellen�und�sprachlichen�Vielfalt�sowie�der�
Menschenrechte,�auch�im�digitalen�Raum,�
�fördern�und�einen�ausgewogeneren�kulturellen�
Austausch und Zusammenarbeit erreichen.  
 
Das�ist�es,�was�wir�als�Fair Culture bezeichnen. 
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 Ziele Die�Fair�Culture�Charta�will�die�Achtung,�den�Schutz�und�die�
Ver�wirklichung�der�sozialen,�wirtschaftlichen,�kulturellen�und�
weiteren�Menschenrechte�von�Künstler*innen,�Kreativen�und�
anderen Kulturtätigen fördern, indem gerechte Arbeitsbedin-
gungen�und�ausgewogenerer�Austausch�auf�lokaler,�nationaler,�
regionaler�und�globaler�Ebene�gewährleistet�werden.�Insbe-
sondere durch:

1 � �Förderung�und�Einhaltung�menschenwürdiger�Arbeits-
bedingungen�für�Künstler*innen,�Kreative�und�andere�
Kulturtätige. Dazu gehören ihre Rechte auf kollektive 
Interessensvertretung�und�gerechte�Vergütung,�sowie�
Anerkennung�und�Entschädigung�für�kulturelle�und�
�kreative�Arbeit�–�vor�allem�eine�wirksame�Durchsetzung�
von Urheberrechten – gerade im digitalen Raum.

2   Schaffung eines förderlichen und politisch kohärenten 
Umfelds�zur�Verbesserung�der�Wettbewerbsfähigkeit�und�
der langfristigen Verlässlichkeit von kulturellen und krea-
tiven Wertschöpfungsketten. Ein solches Umfeld sollte 
auch�Benachteiligungen�und�Ungleichheiten�in�Handel�und�
Zusammenarbeit beseitigen. Ebenso sollte es einen aus-
gewogeneren�globalen�Austausch�von�kulturellen�Gütern�
und�Dienstleistungen�sowie�einen�inklusiven�Zugang�zu�
digitalen�Werkzeugen�und�Fähigkeiten�gewährleisten,�die�
Mobilität�verbessern,�Kapazitäten�stärken�und�den�Sektor�
insofern�formalisieren,�dass�dies�Künstler*innen,�Kreativen�
und anderen Kulturtätigen zugutekommt.

3   Einbindung des Privatsektors, insbesondere multinationaler 
Unternehmen und Technologiekonzernen, in innovative 
Partnerschaften mit Regierungen, staatlichen Institutionen 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen in allen Sektoren 
und Weltregionen bei der Umsetzung der Fair Culture Prin-
zipien�und�Maßnahmen�zur�Erfüllung�von�Sorgfaltspflichten.

4   Sensibilisierung�von�Verbraucher*innen�und�Publikum�für�die 
Bedeutung des Schutzes und der Förderung der Viel falt 
kultureller Ausdrucksformen, einschließlich der Sicherung 
der�Rechte�und�Arbeitsbedingungen�von�Künstler�*innen,�
Kreativen und anderen Kulturtätigen.
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 Prinzipien   Menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und 
gerechte Entlohnung

Um�die�Ziele�von�Fair�Culture�zu�erreichen,�müssen�die�
folgenden,�in�acht�Prinzipien�beschriebenen�Verantwort-
lichkeiten�anerkannt�und�erfüllt�werden.�Daraus�folgt�die�
Selbstverpflichtung,�sich�an�alle�diese�Prinzipien�zu�halten;�
Fortschritte�in�bestimmten�Bereichen�dürfen�dabei�nicht�
zu�Rückschritten�in�anderen�führen:

Fair�Culture�erfordert�die�Achtung,�den�Schutz�und�die�Erfül-
lung�der�Menschenrechte�von�Künstler*innen,�Kreativen�und�
anderen�Kulturtätigen.�Sie�haben�das�Recht,�würdig�behandelt�
zu�werden,�und�das�Recht,�dass�ihr�beruflicher,�sozialer�und�
wirtschaftlicher�Status�im�Einklang�mit�völkerrechtlichen�
Verpflichtungen�geschützt�und�verbessert�wird.�Sie�haben�das�
Recht�auf�sichere,�inklusive�und�menschenwürdige�Arbeits-
bedingungen, einschließlich einer angemessenen und verhält-
nismäßigen�Vergütung�für�die�Inanspruchnahme�ihrer�Arbeit,�
gestützt�auf�starken�Schutz�geistiger�Eigentumsrechte.�Ethi-
sche�und�faire�Arbeitsstandards,�wie�sie�von�der�ILO�festgelegt�
wurden,�müssen�umgesetzt�und�eingehalten�werden.�Dazu�
gehören�Sicherungssysteme�für�den�Schutz�vor�Lebensrisiken,�
sowie�ein�besonderer�Einsatz�für�Künstlerinnen,�weibliche�
Kreative�und�andere�Kulturtätige�im�Kontext�von�Schwanger-
schaft, Geburt und deren Folgen. Tarifverhandlungen sind als 
bevorzugter�Mechanismus�zur�Umsetzung�von�Arbeitsstandards 
und deren Anpassung an die Besonderheiten der Branche zu 
fördern. Zu diesen Rechten gehören insbesondere die Rechte 
an geistigem Eigentum. 

Diese Verpflichtungen liegen in der kollektiven und individuellen 
Verantwortung�aller�am�Kultur-�und�Kreativsektor�beteiligten�
Akteure, z. B. Regierungen, öffentliche und private Organisatio-
nen,�Unternehmen,�zivilgesellschaftliche�Gruppen,�Gewerkschaf-
ten,�Berufsverbände,�kollektive�Verwertungsgesellschaften�oder�
einzelne�Fachleute.�Die�Erfüllung�dieser�Verpflichtungen,�erfor-
dert�die�Einführung�und�Umsetzung�angemessener�Strategien�
und�Maßnahmen�zur�Einhaltung�menschenwürdiger�Arbeits-
bedingungen und gerechter Entlohnung. Angemessene Strate-
gien�und�Maßnahmen�sind�auch�in�den�Bereichen�Ausbildung,�
soziale Sicherheit, Beschäftigung, steuerliche Bedingungen, 
Mobilität�und�Freiheit�des�künstlerischen�Ausdrucks�sowie�für�
die�Formalisierung�des�Sektors�erforderlich,�insoweit�dies�den�
Künstler*innen,�Kreativen�und�anderen�Kulturtätigen�zugute-
kommt.�Regierungen�wird�empfohlen,�öffentliche�Unterstützung�
und�Subventionen�von�der�Erfüllung�menschenwürdiger�Arbeits-
bedingungen und einer angemessenen und verhältnismäßigen 
Vergütung�abhängig�zu�machen.

1
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  Zugang zu vielfältigen 
kulturellen Ausdrucksformen 
und Ressourcen

Jeder�Mensch�hat�das�Recht�auf�Zugang�zu�vielfältigen�kultu-
rellen Ausdrucksformen und Ressourcen. Im digitalen Raum 
ist�Zugänglichkeit�mehr�als�bloße�Verfügbarkeit�und�Finanzier-
barkeit;�sie�erfordert�Auffindbarkeit�vielfältiger�Inhalte�in�
verschie�denen�Sprachen.�Dazu�gehören�auch�die�Überwindung�
von erheblichen Unterschieden im digitalen Zugang und die 
Gewährleistung�eines�gleichberechtigten�Zugangs�zu�kulturellen 
Ressourcen,�welche�Mitwirkung�an�der�kreativen�Schöpfung,�
Produktion, Verbreitung und Distribution von Inhalten 
ermög lichen.

Zugänglichkeit�erfordert�schwerpunktmäßig�kulturelle�und�
künstlerische�Bildung�sowie�kulturelles�Bewusstsein�ab�dem�
frühesten�Kindesalter.�Beides�sollte�auf�allen�Ebenen�des�
�Lernens�integriert�werden�und�für�junge�Menschen�unabhängig 
von�ihrem�sozioökonomischen�Status�zugänglich�sein;�auch�
sollten�die�Verfügbarkeit�und�Schaffung�von�kulturellen�und�
künstlerischen�Räumen�speziell�für�Kinder�und�Jugendliche�
gefördert�werden.

Dies�ist�eine�zwischen�allen�Akteuren�geteilte�Verantwortung,�
einschließlich öffentlicher Behörden und multinationaler 
Unternehmen,�mit�einzuhaltender�Sorgfaltspflicht.�Öffentliche�
und private Organisationen brauchen Selbstverpflichtungen, 
um�jegliche�Ungleichheiten�und�Hindernisse�zu�erkennen�und�
zu beseitigen, die den Zugang und die Beteiligung verhindern 
können.

Der Zugang zu vielfältigen Inhalten sollte auf respektvolle Weise 
erfolgen, insbesondere in Fällen, in denen sich Inhalte auf 
unterrepräsentierte�marginalisierte�Gruppen�bzw.�Minderheiten 
beziehen. Indigene Gemeinschaften und solche mit afrikani-
scher�Abstammung�bedürfen�besonderer�Aufmerksamkeit.�
Solcher�Respekt�bedeutet�auch,�dass�die�Verwendung�kultu�reller�
Ausdrucksformen von Anderen, die eine kulturelle Aneignung 
darstellen könnte, nicht ohne deren vorherige Zustimmung und 
gerechte�Entschädigung�erfolgt,�und�dass�die�Notwendigkeit�
eines�ausgewogenen�kulturellen�Austauschs�anerkannt�wird.

2
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Künstler*innen,�Kreative�und�andere�Kulturtätige�dürfen�bei�
ihrer�Beschäftigung�(einschließlich�Einstellung,�Vergütung,�
Beförderung�oder�Kündigung)�oder�anderen�beruflichen�Tätig-
keiten�an�keiner�Stelle�diskriminiert�werden.

Künstler*innen,�Kreative�und�andere�Kulturtätige�haben�die�
gleiche�Würde�und�die�gleichen�Rechte,�ungeachtet�ihrer 
 „race“2,�Hautfarbe,�familiären�Abstammung,�Sprache,�nationa-
len,�ethnischen�oder�sozialen�Herkunft,�der�wirtschaftlichen�
oder sozialen Bedingungen bei Geburt, der Kaste, Religion, des 
Alters, Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des -ausdrucks, 
der�sexuellen�Orientierung,�des�Familienstands,�der�elterlichen�
Pflichten,�der�Menstruation,�einer�Behinderung,�des�Gesund-
heitszustands,�der�Mitgliedschaft�in�einer�Gewerkschaft�oder�
der�politischen�Meinung�oder�politischen�Zugehörigkeit�oder�
eines anderen Status im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen.

Insbesondere�ist�zu�achten�auf�die�spezifischen�Bedürfnisse�
und die�Stärkung�der�Rolle�von�Frauen�sowie�von�solchen�
Künst�ler*innen,�Kreativen�und�anderen�Kulturtätigen,�die�
marginalisier�ten�Gruppen,�Minderheiten�und�unterrepräsen-
tierten Gemeinschaften�angehören.�Indigene�Völker�bedürfen�
besonderer Auf merksamkeit,�ebenso�wie�afro-indigene�
Gemein schaften.

  Nichtdiskriminierung und 
Gleichberechtigung

3

2�Anm.�der�deutschen�Übersetzung:�Der�englische�Ausdruck�„race“�hat�einen�
Bedeutungswandel�unterlaufen,�der�im�Deutschen�nicht�parallel�vollzogen�
wurde,�und�wird�daher�hier�unübersetzt�verwendet.�Er�verweist�auf�eine�soziale�
Konstruktion�der�Zuordnung�von�Menschen,�die�vor�allem�innerhalb�rassisti-
scher�Kontexte/Systeme�gesellschaftlich�wirksam�wird.�
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Die�Berücksichtigung�lokaler�und�langfristiger�kultureller�Ent-
wicklungsbedürfnisse�ist�von�entscheidender�Bedeutung�für�
jedes�kulturelle�Engagement�zwischen�öffentlichen�und�privaten�
Organisationen�einerseits�und�Künstler*innen,�Kreativen�und�
anderen Kulturtätigen andererseits. Dazu gehören unter ande-
rem der Aufbau von Kapazitäten, die Vermittlung von Fähigkei-
ten,�der�Infrastrukturausbau,�die�Unterstützung�junger�Kultur-
tätiger�und�tragfähige,�blühende�Marktstrukturen�vor�Ort.

Multinationale�Konzerne�und�Großunternehmen�tragen�für�sol-
ches Engagement aufgrund ihrer erheblichen Ressourcen eine 
besondere�Verantwortung.�Von�ihnen�wird�aktiver�Einsatz�für�
einen innovativen, respektvollen und nicht-ausbeuterischen 
Austausch�und�langfristige�Kooperationen�erwartet;�ebenso�
die�Reinvestition�eines�Teils�ihrer�Gewinne�in�das�nationale�
und�lokale�kulturelle�und�kreative�Ökosystem,�unter�anderem�
zugunsten�lokaler�Gemeinschaften�und�im�Hinblick�auf�die�
Stärkung der Kapazitäten von Genossenschaften und Kollekti-
ven, um ihre Kunst und Kultur teilen zu können. Im Fairtrade-
Kontext�bestimmter�anderer�Sektoren�werden�hierzu�beispiels-
weise�„Prämien“�verwendet.

Der öffentliche Sektor muss mit seiner öffentlichen Kultur-
politik�einer�solchen�kulturellen�Entwicklung�vor�Ort�Priorität�
einräumen�und�zugleich�dafür�sorgen,�dass�Großunternehmen�
die�genannte�Verantwortung�wahrnehmen.�Dies�kann�die�
�Einführung�demokratischer�und�inklusiver�politischer�Steue-
rungs�prozesse�erfordern,�wobei�Autonomie�und�Selbstbestim-
mung�von�Künstler*innen,�Kreativen�und�anderen�Kulturtätigen�
bei�Entscheidungen�über�die�Verwendung�einer�denkbaren�
„Prämie“�für�die�Entwicklung�der�lokalen�Kunst�und�Kultur�zu�
respektieren ist.

 Lokale Entwicklung  Marktzugang

Vielfältige�kulturelle�Ausdrucksformen�aller�Künstler*innen,�
Kreativen und anderen Kulturtätigen sollen gleichberechtigt 
Zugang�zu�Märkten�haben,�egal�ob�diese�lokaler,�nationaler�oder�
globaler Art sind, und ebenso solcher im digitalen Raum. Die 
Förderung von kulturellem Austausch sollte stets eine Berei-
cherung nationaler und lokaler Inhalte darstellen und niemals 
auf Kosten der Auffindbarkeit dieser Inhalte gehen. Bei der 
Ermöglichung�des�Marktzugangs�verdienen�Frauen�sowie�sol-
che�Künstler*innen,�Kreativen�und�anderen�Kulturtätigen,�die�
marginalisierten�Gruppen,�Minderheiten�und�unterrepräsentier-
ten Gemeinschaften angehören, besondere Aufmerksamkeit. 
Indigene�Gemeinschaften�ebenso�wie�solche�mit�afrikanischer�
Abstimmung brauchen ebenso besondere Aufmerksamkeit.

„Vorzugsbehandlung“3 von kulturellen Ausdrucksformen, die 
auf�dem�Markt�und�insbesondere�im�internationalen�Austausch�
unterrepräsentiert sind, ist eine Verpflichtung, die durch 
geeignete,�effiziente�und�auch�neue�Mechanismen�gestärkt�
werden�muss.�Solche�Mechanismen�sind�auch�erforderlich,�um�
die�Mobilität�von�Künstler*innen,�Kreativen�und�anderen�Kul-
turtätigen�zu�erleichtern�und�zu�unterstützen.�Dazu�gehören�
Bestimmungen�wie�bedarfsgerechte�Visa,�Arbeitsgenehmi-
gungen, faire Steuerabkommen, vereinfachte Zollverfahren, 
Informationsressourcen�in�der�jeweiligen�Landessprache�und� 
der�Zugang�zu�Kultur-�und�Bildungsinfrastrukturen�wie�Küns�t-
ler*innenresidenzen, Kunstfestivals, internationale Messen�
und Austauschprogramme.

Staaten�sollen�keine�Handelsverpflichtungen�eingehen,�die�sie�
bei�kulturpolitischen�Entscheidungen�und�Maßnahmen�zuguns-
ten des Schutzes und der Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen�in�ihrem�Hoheitsgebiet�und�im�digitalen�Raum�
einschränken�könnten.�Zu�diesem�Zweck�wird�für�Handelsab-
kommen die Nutzung einer kulturellen Ausnahme oder kulturel-
len Freistellung zum Schutz dieser Interessen dringend 
empfohlen.

4 5

3�Vorzugsbehandlung�ist�ein�völkerrechtlicher�Begriff,�den�Artikel�16�des�
UNESCO-Übereinkommens�zum�Schutz�und�zur�Förderung�der�Vielfalt�kulturel-
ler�Ausdrucksformen�mit�staatlichen�Pflichten�und�Ansprüchen�füllt.�
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Der Einsatz digitaler Technologien in der Kultur und Kreativ-
wirtschaft�sollte�stets�darauf�ausgerichtet�sein,�die�Vielfalt�
kultureller Ausdrucksformen zu bereichern und die mensch-
liche Kreativität zu fördern, statt sie zu ersetzen. Dies gilt 
durchgängig,�von�der�kreativen�Schöpfung�über�Produktion�
und Postproduktion bis hin zur Verbreitung von Inhalten und 
zu�deren�Zugang.�Insbesondere�betrifft�dies�die�Entwicklung�
und den Einsatz von KI-Systemen, sei es generative KI oder 
die�Anwendung�von�KI�in�der�(Post-)Produktion�oder�bei�Aus-
wahl,�Auffindbarkeit�und�in�der�algorithmischen�Verbreitung.

Ansätze�und�politische�Strategien�für�den�Einsatz�solcher�
Technologien�sollen�den�Menschen�derart�in�den�Mittelpunkt�
stellen,�dass�dies�für�alle�Beteiligten�vorteilhaft�und�fair�ist.�
Wie�in�der�UNESCO-Empfehlung�zur�Ethik�der�Künstlichen�
Intelligenz gefordert, sollte die Nutzung dieser Technologien 
mit�den�Menschenrechten�in�Einklang�stehen.�Sie�sollte�auch�
auf�Transparenz,�Rechenschaftspflicht�und�Erklärbarkeit�sowie�
auf dem Schutz der Rechte am geistigen Eigentum und einer 
fairen�Vergütung�beruhen.

Die Wahrung der Rechte, einschließlich der Rechte an geistigem 
Eigentum, und den Schutz der Privatsphäre, inklusive bio-
metrischer Daten, sollten alle beteiligten Akteure als vorrangige 
Aufgabe�verstehen;�neue�Ansätze�auf�Basis�informierter�Ein-
willigung�werden�nötig�sein,�um�solche�Schutzmaßnahmen�so�
zu gestalten, dass sie trotz der raschen technologischen Ent-
wicklung�relevant�und�effizient�sind.�Den�Zugang�zu�digitalen�
Werkzeugen, digitalen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kapazitäten 
gleichberechtigt�zu�gestalten�sowie�Ressourcen�zur�Überbrü-
ckung digitaler Zugangsunterschiede bereitzustellen, ist eben-
falls von entscheidender Bedeutung. Besonderes Augenmerk 
brauchen�Gefahren,�die�sich�aus�der�Konzentration�von�Markt-
macht in der Technologiebranche ergeben.

  Digitale Gerechtigkeit 
und Ethik

6
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  Bewusstsein der  
Öffentlich keit und der 
Verbraucher*innen

Um�mehr�Respekt�und�Wertschätzung�für�die�kreativen�Bei-
träge�von�Künstler*innen,�Kreativen�und�anderen�Kulturtätigen�
zu�erreichen,�ist�das�Bewusstsein�der�Öffentlichkeit�und�der�
Verbraucher*innen�entscheidend.�Ein�solches�Bewusstsein�
kann�auch�Bemühungen�mit�dem�Ziel�besserer�Arbeitsbedin-
gungen, einer gerechten Entlohnung und der Grundrechts-
wahrung�auch�im�digitalen�Raum�stärken.�Jede�Gelegenheit�zur�
Schärfung�des�Bewusstseins�für�die�Bedeutung�der�Vielfalt�
kultureller�Ausdrucksformen�muss�genutzt�werden;�besonderes�
Augenmerk verdient es, dass der Zugang zu kulturellen Aus-
drucksformen, die vor Ort und in lokalen Sprachen geschaffen 
und�produziert�werden,�garantiert�sicherzustellen�ist.

Kulturelle�und�künstlerische�Bildung�ist�ein�wirksames�Instru-
ment,�um�das�Bewusstsein�für�Fair�Culture�zu�fördern,�insbe-
sondere�bei�einem�jüngeren�Publikum�im�digitalen�Raum.�Ziel-
gerichtete�Maßnahmen�zum�Aufbau�und�zur�Förderung�der�Fair�
Culture-Bewegung�sollten�ergriffen�und�unterstützt�werden.

7.  Respect for the environment

 Respekt für die Umwelt

Nachhaltigkeit�bedeutet�für�die�Kultur�und�Kreativwirtschaft,�
dass�sie�auch�die�Auswirkungen�ihrer�Aktivitäten�und�Praktiken�
auf�die�Umwelt,�einschließlich�auf�die�biologische�Vielfalt�und�
das Klima, mit Dringlichkeit minimieren und eindämmen.

Dies�ist�eine�kollektive�Verantwortung�aller�beteiligten�Ak�teure,�
inklusive Regierungen, öffentlicher und privater Organisatio-
nen/Unternehmen,�zivilgesellschaftlicher�Gruppen,�Gewerk-
schaften,�Berufsverbänden,�Verwertungsgesellschaften�oder�
einzelner�Künstler*innen,�Kreativer�und�anderer�Kulturtätiger.

Anzugehen�sind�gerade�die�negativen�Umweltwirkungen�digi-
taler�Technologien�sowie�von�Kulturveranstaltungen�und�Kultur-
arbeit mit großem CO2-Fußabdruck.�Hier�braucht�es�innovative�
und�ganzheitliche�Lösungen;�denkbar�sind�stärker�dezentra-
lisierte�Ansätze.�Ausgewogene�Lösungen�als�Element�eines�
„gerechten�Wandels“�sollten�gerade�auch�das�Ziel�ver�folgen,�
dass�der�Sektor�weiterhin�gedeihen�kann�und�negative�Auswir-
kungen�auf�den�Lebensstandard�und�die�Rechte�von�Künst-
ler*innen, Kreativen und anderen Kulturtätigen minimiert 
werden.�Achtung�der�Umwelt�bedeutet�auch�Anerkennung�der�
Tatsache, dass�Gemeinschaften,�Länder�und�Regionen�gemein-
sam, aber in�unterschiedlichem�Maße�für�Umweltzerstörung�
und�Klimawandel�verantwortlich�sind.�

Die�Achtung�der�Umwelt�in�und�durch�Kultur�und�Kreativ-
wirtschaft�heißt�gerade�auch,�dass�kulturelle�und�künstlerische�
Bildung,�künstlerische�Ausdrucksformen,�Veranstaltungen�
und Initiativen die Kraft von Kunst und Kultur nutzen sollen, 
Empathie�zu�wecken,�unsere�Errungenschaften�in�Frage�zu�
stellen, nach neuen Bedeutungen zu suchen, sich alternative 
Zukünfte�vorzustellen,�zu�experimentieren,�anzuregen�und�zu�
verstärken�und�zum�Handeln�für�den�Erhalt�der�Umwelt�und�
für�den�gesellschaftlichen�Wandel�zu�inspirieren.

7 8
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 Nächste Schritte Hiermit�lädt�die�Fair�Culture�Charta�alle�interessierten�Akteure�
ein, sie zu unterzeichnen und sich ihr anzuschließen. Die Ein-
ladung richtet sich an Regierungen, andere öffentliche Orga-
nisationen, Privatunternehmen, zivilgesellschaftliche Gruppen, 
Künstler*innen,�Kreative�und�andere�Kulturtätige�sowie�ein-
zelne�Bürger*innen.�Mit�der�Unterzeichnung�der�Fair�Culture�
Charta bekunden sie und verpflichten sie sich, die Ziele und 
Grundsätze�der�Charta�zu�unterstützen,�sie�in�geeigneter�
Weise�umzusetzen�beziehungsweise�rechtlich�zu�verankern�
und zur Entstehung und Stärkung einer Fair Culture-
Bewegung�beizutragen.

Während die Charta einen allgemeinen Rahmen vorgibt, muss 
die�Anwendung�auf�bestimmte�Sparten�der�Kultur�und�Kreativ-
wirtschaft�sowie�in�verschiedenen�Ländern�und�Regionen�weiter�
ausgearbeitet�werden.�Als�nächstes�sollen�spezifische�Pläne�
und�Leitlinien�in�transparenten,�partizipatorischen�Prozessen�
ausgearbeitet und unter Einbeziehung aller relevanten Interes-
sengruppen�in�den�jeweiligen�Kontexten�umgesetzt�werden.

Diese�Charta�ist�ein�„lebendes�Dokument“�und�kann�bei�erheb-
lichem�Bedarf�überarbeitet�werden.�Jeder�Überarbeitungs-
prozess�wird�den�Unterzeichnenden�im�Voraus�mitgeteilt,�um�
Transparenz�und�Beteiligung�zu�gewährleisten.�Überarbeitungen 
werden�im�Rahmen�transparenter�und�inklusiver�Prozesse�
durchgeführt,�die�effiziente�Abstimmungsprozesse�zwischen�
den Unterzeichnenden der Charta sicherstellen.
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Die Erarbeitung  
der Fair Culture Charta

Ein Redaktionsteam aus neun 
Expert*innen�aus�der�ganzen�Welt�
hat�die�Fair�Culture�Charta�über�
zehn�Arbeitssitzungen�über�das�
Jahr�2023�hinweg�erarbeitet.�

•  Jordi Baltà Portolés, 
  Kulturberatung und Forschung, 
Transit�Projectes�(Spanien)�

•� �Brahim�El�Mazned,� 
Direktor des Festivals Visa 
for�Music�(Marokko)�

•  Prof. Véronique Guèvremont, 
UNESCO-Lehrstuhlinhaberin�an�
der�Universität�Laval�(Kanada)�

•  Eddy Johana Gómez, 
Projektleiterin�bei�Llorona�
Records�(Kolumbien)�

•� �Farai�Mpfunya,��Geschäfts-
führender�Direktor�des�
Kulturfonds�(Simbabwe)�

•  Eduardo Saravia, Chef ökonom 
von Sound Diplomacy 
(Kolumbien)�

•  Anupama Sekhar, Kuratorin von 
South-South�Arts�Fellowships�
2022-2023 und Vorstands-
mitglied von ArtsEquator    
(VAE/Indien)�

•� �Luanda�Smith,�Geschäfts-
führerin�von�Creatividad�y�
Cultura�Glocal�A.C.�(Mexiko)�

•  Katrina Stuart Santiago, 
Schriftstellerin�und�Gründerin�
von PAGASA-People for 
Accountable Governance and 
Sustainable�Action�(Philippinen)�

Das Redaktionsteam leitete 
Prof. Véronique Guèvremont.

Der Beirat, der sich aus elf Institu-
tionen zusammensetzt, die schon 
früh�Partner�der�Fair�Culture�Initia-
tive�wurden,�beschloss�die�Fair�
Culture�Charta�im�Februar�2024�im�
Konsens. 

•  Fairtrade International 

• Fair Picture 

•� �Goethe-Institut�(Deutschland)��
•  Institute for Creative 

Entrepreneurship & Innovation 
(Serbien)�

•� Instituto�Maracá�(Brasilien)�
•  International Federation of 

Actors 

•  International Federation of 
Coalitions for Cultural Diversity

•  International Federation  
of�Musicians

•  Kenianische UNESCO-
Kommission�(Kenia)

•  Koreanische UNESCO-
Kommission�(Republik�Korea)

•� �Ministerium�für�Kultur�
(Frankreich)

•� �UNESCO-Lehrstuhl�für�die�
Vielfalt kultureller Ausdruck s-
formen an der Universität 
Laval�(Kanada)�

Mehr�als�100�Expert*innen, teils in 
Vertretung ihrer Institutionen und 
einschließlich�der�Young�Experts�
for Fair Culture, beteiligten sich in 
mehreren Phasen der öffentlichen 
und schriftlichen Fair Culture 
Konsultationen. 

Der Prozess der Erarbeitung der 
Fair�Culture�Charta�sowie�die�Arbeit�
des Redaktionsteams und des 
Beirats�wurden�von�der�Deutschen�
UNESCO-Kommission koordiniert.
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Die Fair Culture 
Charta zeichnen: 
Wie und warum?

Wie?  
Ganz einfach. Indem Sie auf der 
Website�Ihre�Unterstützung�
 bekunden.   

 www.fair-culture.org�

Warum?  
Indem Sie die Charta unterzeich-
nen, erklären Sie, dass Sie den 
Inhalt der Charta und unsere 
Absicht,�auf�dieser�Basis�weitere�
Schritte zu unternehmen, unter-
stützen.�Dadurch�erhöht�sich�die�
Zahl�der�Partner�und�Verbündeten�
und damit auch die Sichtbarkeit, 
Glaubwürdigkeit�und�Legitimität�
der Charta.

Mit�der�Unterzeichnung�der�Charta�
gehen Sie keine rechtlichen Ver-
pflichtungen ein. Das bedeutet 
aber auch, dass die Unterzeichnung 
der�Charta�keine�„Zertifizierung“�
darstellt und Ihnen nicht erlaubt, 
Aussagen�über�die�Qualität�Ihrer�
Geschäftspraktiken in Bezug auf 
die Charta zu machen. Die Unter-
zeichnung der Charta berechtigt 
Sie�nicht,�ein�Logo�oder�ein�Siegel�
zu�verwenden.

Was geschieht nach der Unter
zeichnung der Charta?   
Die Partner, die die Charta erarbei-
tet�haben,�wollen�es�nicht�bei�der�
Charta�belassen.�Sie�wollen�Instru-
mente schaffen, die hoffentlich 
in Zukunft zu einem möglichen 
Mechanismus�für�höhere�Rechen-
schaft und die Einhaltung der 
Prinzipien der Charta beitragen 
werden.�Und�möglicherweise�zu�
einer�„Zertifizierung“�und�einem�
„Gütesiegel“�für�bestimmte�Berei-
che�der�Kreativwirtschaft�führen.�
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